
 

 
 
 
ERLÄUTERUNGEN  
zu den Rechten der Aktionäre  
nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127 und 131 Abs. 1 AktG 
 
 
 
Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den 
anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden (§ 122 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Abs. 1 AktG). 
Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller 
haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem Tag der 
Hauptversammlung (also mindestens seit dem 21. Januar 2010) Inhaber der Aktien sind. 
 
Das Verlangen muss der Gesellschaft bis zum 21. März 2010 (24.00 Uhr), unter folgender 
Anschrift zugehen: 
 
Sartorius Aktiengesellschaft 
Konzernrechtsabteilung 
Weender Landstraße 94–108 
37075 Göttingen 
 
Fax: 0551.308.3955 
E-Mail: hauptversammlung@sartorius.com 
 
 
Anträge von Aktionären und Wahlvorschläge nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 
 
Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem 
bestimmten Punkt der Tagesordnung gemäß § 126 Abs. 1 AktG sowie Vorschläge von 
Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder des Abschlussprüfers gemäß § 127 
AktG sind ausschließlich zu richten an: 
 
Sartorius Aktiengesellschaft 
Konzernrechtsabteilung 
Weender Landstraße 94–108 
37075 Göttingen 
 
Fax: 0551.308.3955 
E-Mail: hauptversammlung@sartorius.com 



 

 
 
 
 
 
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Zugänglich zu machende 
Anträge von Aktionären zur Tagesordnung werden einschließlich des Namens des Aktionärs 
und einer Begründung des Antrags unverzüglich nach ihrem Eingang im Internet unter 
www.sartorius.com/hauptversammlung veröffentlicht, sofern die Anträge mit Begründung bis 
spätestens zum 6. April 2010 (24.00 Uhr) bei der Gesellschaft eingehen. Stellungnahmen der 
Verwaltung werden ebenfalls unter dieser Internetadresse ab dem 7. April 2010 zugänglich 
gemacht. 
 
Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesellschaft 
unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen absehen, etwa weil der 
Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung 
führen würde. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu 
werden, wenn sie insgesamt mehr als 5000 Zeichen beträgt. 
 
Vorstehende Ausführungen gelten für Vorschläge eines Aktionärs zur Wahl von 
Aufsichtsratsmitgliedern oder des Abschlussprüfers entsprechend mit der Maßgabe, dass der 
Wahlvorschlag nicht begründet werden muss. Bei Wahlvorschlägen für den Aufsichtsrat kann 
eine Veröffentlichung außer in den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Fällen auch dann 
unterbleiben, wenn der Vorschlag nicht den Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort der 
vorgeschlagenen Person(en) sowie Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu 
bildenden Aufsichtsräten bzw. in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien 
enthält. 
 
 
Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG 
 
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten 
der Gesellschaft verlangen, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der 
Tagesordnung erforderlich ist (§ 131 Abs. 1 AktG). Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf 
die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen 
Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen.  
 
Von einer Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG 
genannten Gründen absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen 
Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufügen (zum Beispiel keine Offenlegung 
von Geschäftsgeheimnissen). Nach der Satzung ist der Versammlungsleiter ermächtigt, neben 
dem Rederecht auch das Fragerecht der Aktionäre zeitlich angemessen zu beschränken. Der 
Versammlungsleiter kann insbesondere bereits zu Beginn oder während der 
Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen für den ganzen Verlauf der Hauptversammlung, für 
die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für den einzelnen Frage- und 
Redebeitrag angemessen festsetzen. 
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